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I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 
Bebauungsplan „Schulstraße“ (nach § 9 BauGB) 
 
 
Rechtsgrundlagen: 
 
- Das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 

2017 (BGBl. I S. 3634), das durch Artikel 6 des Gesetzes vom 27. März 2020 (BGBl. I S. 
587) geändert worden ist. 

 
- Die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. 

November 2017 (BGBl. I S. 3786). 
 
- Die Planzeichenverordnung (PlanzV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), 

geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04.Mai 2017 (BGBl. I S. 1057). 
 
- Die Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24. Juli 2000 

(GBl. 2000, 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 11. 
Februar 2020 (GBl. S. 37, 40). 

 
 
1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) 1 BauGB, i.V.m. § 1-15 BauNVO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mischgebiet (MI) 
Siehe Plandarstellung/Planeinschrieb/Nutzungsschablone 
 
 
zulässig sind: 

(1) Wohngebäude, 
(2) Geschäfts- und Bürogebäude, 
(3) Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe 

des Beherbergungsgewerbes, 
(4) sonstige Gewerbebetriebe, 
(5) Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, 

gesundheitliche und sportliche Zwecke, 
 
Die in § 6 (3) BauNVO genannten ausnahmsweise zulässigen Nutzungen 
sind nicht zulässig. 

Werbung als gewerbliche Anlage (Fremdwerbung), gewerbliche Lagerplätze 
und Lagerflächen sowie gewerbliche Stellplatzanlagen sind nicht zulässig. 
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Dorfgebiet (MD) 
Siehe Plandarstellung/Planeinschrieb/Nutzungsschablone 
 
 
zulässig sind: 
 
(1) Wirtschaftsstellen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe und die 

dazugehörigen Wohnungen und Wohngebäude, 
(2) sonstige Wohngebäude, 
(3) Betriebe zur Be- und Verarbeitung und Sammlung land- und 

forstwirtschaftlicher Erzeugnisse, 
(4) Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe 

des Beherbergungsgewerbes, 
(5) sonstige Gewerbebetriebe, 
(6) Anlagen für örtliche Verwaltung sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, 

gesundheitliche und sportliche Zwecke, 
 
Die in § 5 (3) BauNVO genannten ausnahmsweise zulässigen Nutzungen 
sind nicht zulässig. 

Werbung als gewerbliche Anlage (Fremdwerbung), gewerbliche Lagerplätze 
und Lagerflächen sowie gewerbliche Stellplatzanlagen sind nicht zulässig. 
 

 
 
2. Verkehrsflächen (§ 9 (1) 11 BauGB) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Verkehrsflächen 
Siehe Plandarstellung 
 
 
Die Aufteilung der Verkehrsflächen ist unverbindlich. 
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3. Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 

Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 (1) 20 BauGB) 
 
 
 

 
Nicht überdachte Stellplätze, Hofflächen, Garagenvorplätze und 
Zugangswege sind mit dauerhaft wasserdurchlässigen Belägen herzustellen. 
 

 
 

 
Bei der Pflanzung von Bäumen und Gehölzen sind standortgerechte, 
heimische Laubbäume, Streuobstbäume und Gehölzarten zu verwenden. 
 

 
 

 
Flach- und flachgeneigte Dächer (Dachneigung 0° - 5°) sind zu min. 75 % der 
Dachfläche min. extensiv (Substrathöhe min. 10 cm) zu bepflanzen. 
 

 
 

 
Zur Beleuchtung sind insektenfreundliche Leuchtmittel (z.B. LED) und 
Leuchten (z.B. mit Richtcharakteristik und vollständig gekapselter 
Lampengehäuse gegen das Eindringen von Insekten) zu verwenden. 
 

 
 
4. Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen, 

 (§ 9 (1) 25a BauGB) 
 
 
 
 
 

 
Pflanzgebot Einzelbäume 
 
Je angefangener 500 m² Grundstücksfläche ist ein standortgerechter, 
heimischer Baum zu pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. 

Bestehende Bäume auf dem jeweiligen Grundstück sind hierauf 
anzurechnen. 
 

  
Begrünung Stellplatzflächen 
 
Nicht überdachte Stellplatzflächen sind ab dem fünften Stellplatz durch 
Baumpflanzungen zu durchgrünen. 
 
Je fünf nicht überdachter Stellplätze ist ein standortheimischer Laubbaum mit 
einem Stammumfang von mindestens 15 cm, gemessen in 1,0 m Höhe, zu 
pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. 

Bei Abgang sind diese bis zum Beginn der nächsten Vegetationsperiode zu 
ersetzen. 
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II. ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 
zum Bebauungsplan „Schulstraße“ (nach § 74 LBO) 
 
 
Rechtsgrundlagen: 
 
- Die Landesbauordnung (LBO) für Baden-Württemberg in der Fassung vom 5. März 2010 

(GBl. S. 357, 416), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. Juli 2019 (GBl. S. 313). 
 
- Die Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24. Juli 2000 

(GBl. 2000, 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 11. 
Februar 2020 (GBl. S. 37, 40). 

 
 
1. Äußere Gestaltung baulicher Anlagen (§ 74 (1) Nr. 1 LBO) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dachdeckung und Dachbegrünung 
 
 
Es sind nur rote, rotbraune, braune und anthrazitfarbene (schwarzgrau) 
Ziegel und Dacheindeckungselemente zulässig, ausgenommen hiervon sind 
Anlagen zur Solarenergienutzung und bepflanzte Dachflächen. 

Glänzende und reflektierende Dacheindeckungselemente sind nicht zulässig. 
Ausgenommen hiervon sind Anlagen zur Solarenergienutzung. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Dachaufbauten 
 
 
Dachaufbauten sind nur bei Dächern mit einer Dachneigung von mindestens 
30° zulässig. 

Dachaufbauten sind bis zu einer maximalen, additiven Länge von 60 % der 
zugehörigen Hauptdachlänge zulässig. 

Der Abstand zur Giebelwand darf 1,0 m nicht unterschreiten. Der obere 
Dachanschluss muss mindestens 1,0 m unterhalb des Hauptdachfirstes 
liegen (gemessen auf der Dachschräge). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dachaufbauten auf einer Dachfläche sind in Form und Dimension einheitlich 
zu gestalten und nicht kombiniert möglich. 

Dachaufbauten von Doppelhäusern sind einheitlich und achssymmetrisch zur 
Gebäudetrennwand auszubilden. 
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2. Werbeanlagen (§ 74 (1) Nr. 2 LBO) 
 
 
 
 
 

 
Werbeanlagen dürfen eine maximale Ansichtsfläche von 4,0 m² nicht 
überschreiten. Die Länge der Werbeanlage muss mindestens das dreifach 
der Höhe betragen (Verhältnis Höhe zu Länge mindestens 1:3). 

Werbeanlagen sind nur in der Erdgeschosszone zulässig. 

Werbeanlagen auf Dachflächen sowie selbstleuchtende Werbeanlagen, 
Werbeanlagen mit Wechsellicht, Lauflicht, elektronische Laufbänder, 
Videowände o.ä. sind nicht zulässig. 
 

 
 
3. Einfriedigungen (§ 74 (1) Nr. 3 LBO) 
 
 
 

 
Einfriedungen zu/entlang von öffentlichen Verkehrsflächen sind nur bis 
maximal 1,5 m Höhe zulässig. Die Höhe wird dabei von der angrenzenden 
Verkehrsfläche gemessen. 
 
Entlang öffentlicher Verkehrsflächen ist mit Einfriedigungen ein 
Mindestabstand von 0,5 m einzuhalten. 
 

 
 
4. Stellplätze (§ 74 (2) Nr. 2 LBO) 
 
 
 

 
Je Wohneinheit sind min. 1,5 Stellplätze herzustellen. Bei entstehenden 
Bruchzahlen ist aufzurunden. 
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III. HINWEISE 
zum Bebauungsplan „Schulstraße“ 
und zu den örtlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan 
 
 
1. Denkmalschutz: 

Im Planungsgebiet sind bisher noch keine archäologischen Fundplätze bekannt geworden. 
Es ist jedoch nie vollständig auszuschließen, dass im Rahmen von Bodeneingriffen 
archäologische Funde und / oder Befunde zutage treten können. Gemäß § 20 
Denkmalschutzgesetz ist in einem solchen Fall die Kreisarchäologie Göppingen (07161-
50318-0 oder 5031817; 0173-9017764; r.rademacher@landkreis-goeppingen.de) und das 
Regierungspräsidium Stuttgart / Ref. 86 Denkmalpflege umgehend zu benachrichtigen. 

Funde/Befunde sind bis zum Ablauf des vierten Werktags nach der Anzeige in 
unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die zuständigen Stellen mit einer 
Verkürzung der Frist einverstanden sind. Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (§ 27 
DSchG) wird hingewiesen. 

Bei der Sicherung und Dokumentation archäologischer Substanz ist zumindest mit 
kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. 

Darüber hinaus können bei tiefer in den Untergrund eingreifenden Maßnahmen jederzeit 
auch archäologisch/paläontologisch wichtige Tier- und Pflanzenreste zutage treten. Nach § 
2 des Denkmalschutzgesetzes unterliegen entsprechende organische Reste und Fossilien 
ebenfalls dem Denkmalschutz, so dass zumindest auffällige Versteinerungen und Knochen 
meldepflichtig sind. 
 

2. Bodenschutz: 

Gem. § 1 a (2 u. 3) BauGB, § 202 BauGB, §§ 1, 2 u.7 BBodSchG ist mit dem Boden 
sparsam und schonend umzugehen. Beeinträchtigungen der natürlichen Bodenfunktionen 
sind so weit als möglich zu vermeiden. 

Sämtlicher auf dem Gelände befindlicher Oberboden (Mutterboden), der für die Bebauung 
abgetragen werden muss, ist von Arbeitsbeginn in der anstehenden Tiefe zu sichern und 
nach Möglichkeit innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans zu verwerten. Der 
Oberboden ist in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung und Vergeudung zu 
schützen (Schutz des Mutterbodens gemäß § 202 BauGB). Bei erforderlichen 
Geländeaufschüttungen innerhalb des Baugebietes darf der Mutterboden des Urgeländes 
nicht überschüttet werden, sondern ist zuvor abzuschieben. Für Auffüllungen ist 
ausschließlich Aushubmaterial (Unterboden) zu verwenden. Der erforderliche Bodenabtrag 
ist schonend und unter sorgfältiger Trennung von Mutterboden und Unterboden 
durchzuführen. Unnötiges Befahren oder Zerstören von Mutterboden auf verbleibenden 
Flächen ist nicht zulässig. 
 

3. Entwässerung: 

Wird die Erdgeschossfußbodenhöhe unterhalb der Rückstauebene festgelegt, sind bei der 
Planung der Grundstücksentwässerung die in der DIN 1986 Teil 1 Abschnitt 7 festgelegten 
Bedingungen besonders zu beachten (Heben über die Rückstauebene, Rückstauschleife). 
 

4. Rodungszeitraum: 

Gehölzbestände dürfen nur in der Zeit zwischen 01. Oktober und 28. Februar gefällt oder 
gerodet werden, sofern mehr als nur geringfügiger Gehölzbewuchs beseitigt werden muss 
(§ 39 BNatSchG – Allgemeiner Schutz wildlebender Tiere und Pflanzen; Ermächtigung 
zum Erlass von Rechtsverordnungen). 
 


